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BEBAUUNGSPLAN NR. II / 2 / 26.02

"WOHNEN AN DER BECKHAUSSTRASSE

WESTLICH DER MARIENSCHULE DER

URSULINEN “

-

STADT BIELEFELD

ÜBERSICHTSPLAN

STADTBEZIRK SCHILDESCHE

BEBAUUNGSPLAN NR. II / 2 / 26.02

"WOHNEN AN DER BECKHAUSSTRASSE

WESTLICH DER MARIENSCHULE DER

URSULINEN “

M 1:5.000

NUTZUNGSPLAN  M 1: 500

STAND: 13.03.2015 BAUDACH

25 M20151050

PLANGEBIET:

KARTENGRUNDLAGE:

GEMARKUNG / FLUR:

MAßSTAB: 1:500

BIELEFELD / FLUR 52

TEILFLÄCHE ÖSTLICH DER BECKHAUSSTRASSE

/ WESTLICH DER MARIENSCHULE DER

URSULINEN

NUTZUNGSPLAN M 1:500

 II / 2 / 26.02 NEUAUFSTELLUNG

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzungen0.

GFL

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

und der Anlieger

VERFAHRENSVERMERKEVERFAHRENSVERMERKE
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GESTALTUNGSPLAN

BESTANDSPLAN

BEGRÜNDUNG

BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES:

TEIL A:

PLANZEICHENERKLÄRUNG

NUTZUNGSPLAN

TEIL B:
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

ANGABE DER RECHTSGRUNDLAGEN

Maßzahl in Metern

vorhandene Bebauung

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer
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Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm -

1. Baureihe

Die bestehenden Gebäude Beckhausstraße Nr. 132 bis 146 sind im

Rahmen von Neubauten, Umbauten und Nutzungsänderungen im MI

durch passive Lärmschutzmaßnahmen (schallgedämmte Außenwände,

Dächer und Fenster) vor schädlichen Lärmeinwirkungen derart zu

schützen, dass in Wohnräumen tags 40 dB(A) und in Schlafräumen

nachts 35 dB(A), in Kommunikations-, Arbeitsräumen und ruhebedürftigen

Einzelbüros 40 dB(A), in Büros für mehrere Personen 45 dB(A) sowie in

Großraumbüros, Gaststätten und Läden 50 dB(A) nicht überschritten

werden.

Ein entsprechender schalltechnischer Nachweis über die Einhaltung

dieser Innenschallpegel nach VDI 2719 ist zu erbringen.

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm -

2. Baureihe

Empfehlung:

Bei Neubau, wesentlichen Nutzungsänderungen oder Umbau

vorhandener Gebäude mit wesentlicher Grundrissumgestaltung sind die

Wohnungsgrundrisse so auszurichten, dass besonders schutzbedürftige

Wohn- und Schlafräume zur lärmabgewandten Seite angeordnet werden.

Die Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone) sind zur lärmabgewandten

Seite anzuordnen.

STAND: 17.03.2014 BAUDACH

nur Einzelhäuser zulässig
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